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Entscheidungen im Gemeinderat 
in der öffentlichen Sitzung am 28.01. und 

29.01.2022
1. Haushalt der Stadt Bretten für das Haushaltsjahr 2022 und Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Bretten (EAB) für 
das Wirtschaftsjahr 2022;
- Haushaltsklausur zur öffentlichen Beratung der Verwaltungsentwürfe 
und der fünfjährigen Finanzplanungen

a) Der Gemeinderat nimmt die Verwaltungsentwürfe zur Kenntnis und 
stimmt den einvernehmlich ausgearbeiteten Änderungen einstimmig zu. 

b) Der Gemeinderat beauftragt einstimmig die Verwaltung, auf dieser 
Grundlage die Haushaltssatzung der Stadt und den Wirtschaftsplan des 
EAB aufzustellen und zur Verabschiedung vorzulegen.

Am Dienstag erläuterten (v.l.) Bürgermeister Michael Nöltner, Oberbürgermeister Martin Wolff und Stadtkämmerer Matthias Enz die Ergebnisse der Haushaltsberatungen am 
Wochenende vor den Vertretern der Presse.                          Foto: Stadt Bretten

In einer zweitägigen Haushaltsklau-
sur haben der Brettener Gemeinde-
rat, Ortsvorsteher, Jugendgemein-
deräte und die Stadtverwaltung 
am Wochenende den Haushaltsent-
wurf 2022 in öffentlicher Sitzung 
im Rathaus in Bretten beraten. 
OB Wolff dankte der einzigen 
Zuhörerin, die die Sitzung über 
die zwei Tage mit großem Interesse 
verfolgte. 
Lob gab es für den Ablauf der Haus-
haltsberatung, der konzentriert 
und sachlich erfolgte. Die Ratsmit-
glieder mussten sich der Situation 
einer angespannten Haushaltslage 
stellen. So waren sie gefordert, ei-
nerseits sparsam zu wirtschaften 
und andererseits zukunftsorientiert 
Lösungen zu finden. Auch die Stadt-
verwaltung hatte sich in Anbetracht 
stagnierender Steuereinnahmen 
und der durch die Corona-Situation 
verursachten wirtschaftlichen Aus-
wirkungen bei den vorbereitenden 
Haushaltsberatungen im Dezember 
deutliche Einsparungen auferlegt. 
Ökonomie herrschte auch bei der 

Antragstellung der Fraktionen: 
Während von den Fraktionen im 
vergangenen Jahr 51 Anträge zur 
Beratung vorlagen, hatten sich die 
Rätinnen und Räte im Vorhinein 
auf eine Reduzierung verständigt, 
so dass nur insgesamt 15 Anträge 
beraten wurden. Oberbürgermeister 
Martin Wolff lobte die konstruktive 
und verantwortungsvolle Vorge-
hensweise des gesamten Gremiums. 
Am Ende zeigte sich auch Stadt-
kämmerer Matthias Enz zufrieden, 
der mit den Entscheidungen des 
Gemeinderates den Haushalt nicht 
überfordert sieht. 

Ein Haushaltsvolumen von 
103 Millionen Euro 

Der Eckwertebeschluss im Septem-
ber 2021 sah noch ein Defizit von 
4,2 Mio. Euro im Ergebnisaushalt, 
also den Ausgaben für den laufen-
den Betrieb, vor. Durch die verbes-
serte Steuerschätzung im November 
2021, weiteren Sparvorschlägen und 
den geplanten Steuermehreinnah-

men konnte unter der Regie von 
Stadtkämmerer Enz dieses Defizit 
in der Klausursitzung auf rund 
56.000 Euro reduziert werden. 
Das Volumen des Ergebnishaus-
haltes ist mit nun 81,7 Mio. Euro 
gegenüber dem Vorjahr mit 78,8 
Mio. Euro um rund 2,9 Mio. Euro 
gestiegen. Das gesamte Haushaltsvo-
lumen, inklusive der Investitionen 
(dem Finanzhaushalt), liegt etwas 
höher als im Vorjahr bei rund 103 
Mio. Euro.
Bei einem leichten Minus im Er-
gebnishaushalt und unter Einsatz 
der verfügbaren Zahlungsmittel 
aus dem Vorjahr wird der Haushalt 
in diesem Jahr mit einer Netto-
Neuverschuldung von 2,62 Mio. 
Euro auskommen.
Das geplante hohe Investitionsvolu-
men liegt bei 21,23 Mio. Euro.

Investitionen in Neubau, Sanie-
rung und Hochwasserschutz 

Die größten Ausgabeposten sind die 
Sanierung des Gebäudes Weißhof-

erstraße 2 (1,45 Mio. Euro), der 
Neubau der Tiefgarage Sporgasse 
(3,0 Mio. Euro), die Generalsanie-
rung des Bronnerbaus vom Melan-
chthongymnasium (4,5 Mio. Euro), 
der Neubau des Kindergartens 
Krabbennest in Ruit (1,39 Mio. 
Euro), die Sanierung der Talbach-
halle in Neibsheim (1,27 Mio. Euro) 
und die fortlaufenden Hochwasser-
schutzmaßnahmen (1,05 Mio. Euro).

Steuerhebesätze steigen

In Anbetracht der wirtschaftlichen 
Prognosen für die kommenden 
Jahre und aufgrund der Planungs-
vorhaben für die Gartenschau 2031 
einigten sich die Mitglieder des 
Gemeinderats mit 15 Ja-Stimmen, 7 
Gegenstimmen und 2 Enthaltungen 
für eine Anhebung der Hebesätze 
wie folgt: Grundsteuer A von 300 
auf 350 v.H., Grundsteuer B von 370 
auf 400 v.H. und die Gewerbesteuer 
von 380 auf 400 v.H. und beauftrag-
te die Verwaltung eine entsprechen-
de Hebesatzsatzung vorzubereiten. 
Mit diesen Hebesatzanhebungen 
liegt Bretten im Durchschnitt der 
vergleichbaren Großen Kreisstädte 
im Regierungsbezirk Karlsruhe. 
Die Haushaltsatzung mit dem 
Haushaltsplan 2022 muss noch in 
öffentlicher Sitzung am 22. März 
2022 endgültig beschlossen und 
verabschiedet werden. 
 

Anträge der Fraktionen

Ein weiterer Tagesordnungspunkt 
der jährlichen Haushaltsklausur 
sind die Anträge der Fraktionen, 
die im Vorhinein an die Stadtverwal-
tung gestellt wurden. Die einzelnen 
Fachämter der Verwaltung erarbei-
ten hierzu eine Stellungnahme mit 
einer abschließenden Empfehlung, 
wie mit dem Sachverhalt umzuge-
hen sei. Die Anträge und die Ant-
worten der Verwaltung werden nach 
und nach aufgerufen und diskutiert 
und dann darüber befunden. 
Die Fraktion von Bündnis 90/Die 
Grünen beantragten ein Planungs-
budget für die Erstellung eines Fahr-
radparkhauses am Bahnhof Bretten, 
damit Fahrräder sicher verwahrt 
werden können. Dem stimmte die 
Stadtverwaltung zu. Aufgrund der 
angespannten Haushaltslage wer-

Haushalt 2022  - Entwurf mit 103 Millionen Euro auf den Weg gebracht 
de das Amt für Stadtentwicklung 
und Baurecht selbst die Angebote 
einholen. Dabei sollten die Pläne 
für die Gartenschau und das Mo-
bilitätskonzept berücksichtigt wer-
den. Außerdem wird es zusätzliche 
Fahrradabstellmöglichkeiten sowie 
weitere Standorte wie beispielsweise 
am Marktplatz geben. Außerdem be-
antragte die Fraktion die Sanierung 
des Derdinger-Brünnles-Weges als 
Teil der Radwege-verbindung zwi-
schen Bretten und Oberderdingen. 
Die Sanierung solle im Zuge des 
Radwegebaus entlang der L1103 
in 2023 erfolgen und Fördergelder 
aus dem Förderprogramm für die 
Modernisierung von Ländlichen 
Wegen beantragt werden. Dies solle 
mit dem Regierungs-präsidium abge-
stimmt werden, so die Stadtverwal-
tung. Des Weiteren beantragte die 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
die Durchführung einer Stadtbild-
analyse der Brettener Altstadt, die 
die idenditätsstiftenden Elemente 
herausarbeiten solle. Das Amt für 
Stadtentwicklung und Baurecht 
sagte eine entsprechende Bestand-
serhebung in 2022 zu. Auf der Basis 
der Analyseergebnisse werde dann 
entschieden, ob der Erlass einer Er-
haltungssatzung für Bretten sinnvoll 
sei, über die Ensemble oder städte-
bildprägende einzelne Gebäude un-
ter Schutz gestellt werden können. 
Der Gemeinderat stimmte diesem 
Vorschlag ebenfalls zu. Auch die 
Einsetzung eines Mobilitätsmana-
gers wie von der Fraktion gefordert, 
sei bereits in den Stellenplan 2022 
aufgenommen. Die Stelle werde 
zeitnah ausgeschrieben. 
Die Fraktion der Freien Wähler 
beantragten die Erarbeitung einer 
nachhaltigen und naturressourcen-
schonende Wachstumsstrategie für 
Bretten. Die Verwaltung verwies auf 
die Fortschreibung des Integrier-
ten Standentwicklungskonzeptes 
(ISEK) im kommenden Jahr zum 
Programm „Zukunft: Bretten!“, das 
Leitlinien, Ziele und Maßnahmen 
für Brettens zukünftige Entwick-
lung für zehn definierte Themen-
felder enthalte. Darauf aufbauend 
könne eine entsprechende Analyse 
erfolgen. Zusätzlich soll die demo-
grafische Entwicklung einbezogen 
und Handlungsstrategien abgeleitet 
werden. Die FDP-Fraktion regte die 

strategische Ansiedlung von Un-
ternehmen aus Zukunftsbranchen 
an, um mit einem Industriemix 
nachhaltige und neue Arbeitsplätze 
zu schaffen und regelmäßige Town-
hall-Meetings mit der Stadtspitze. 
Die Stadtverwaltung stimmte dem 
Ansinnen zu, neue Formate zur 
Information der Bevölkerung zu 
testen.  Auch der Antrag zur Vermie-
tung ungenutzter Ladenflächen für 
flexible Pop-up-Läden soll zukünftig 
stärker berücksichtigt werden. Mit 
dem ebenfalls von der FDP-Fraktion 
vorgeschlagenen Nachhaltigkeits-
preis solle sich die zu besetzende 
Stelle des Klimaschutzbeauftragten 
befassen. 
Die Ausstattung der städtischen 
Homepage in "Leichter Sprache" 
sei in Planung und der Bedarf an 
der Einrichtung einer digitalen 
Plattform für Schülerpraktika werde 
geprüft, so das Ergebnis der Anträge 
von Stadträtin Ariane Maas. 

Anträge aus dem 
Jugendgemeinderat

Auch der Jugendgemeinderat, ver-
treten durch Miklós Kopcsándi, 
Joey Becker und David Dillmann, 
brachten ihre Anträge vor. Für die 
Jugendlichen in Bretten möchten sie 
ein Anrufsammeltaxi auf den Weg 
bringen. Dafür gab es zum einen die 
volle Unterstützung des Gemeinde-
rats und zum anderen sei die Stadt-
verwaltung bereits mit Recherchen 
vergleichbarer Angebote sehr weit, 
so dass man das Projekt zeitnah 
prüfen könne. Außerdem wurde der 
Vorschlag eines Bretten-Gutscheins 
in den Raum gestellt, um den Ein-
zelhandel und die Gastronomie in 
Bretten zu unterstützen. 
Laut Jugendgemeindrat war das 
Ergebnis einer Umfrage unter 
Jugendlichen die Aufrüstung oder 
der Neubau einer Skater-Anlage, 
woraufhin vom Bauamt spontan die 
Zusage kam, die Ausbesserungen im 
Skaterpark kurzfristig vorzunehmen 
und mit der gemeinsamen Planung 
eines neuen Parks im Laufe des 
Jahres zu beginnen. 
Die nicht genannten Fraktionen 
hatten aus Gründen der Ökonomie 
hinsichtlich der Beratungen und der 
Finanzierung auf die Eingabe von 
Anträgen verzichtet. 

Der steigenden Verschuldung stehen insbesondere in diesem Haushaltsjahr entsprechende Investitionen gegenüber, die Werte 
schaffen. Dazu zählen Bauprojekte, wie die Tiefgarage Sporgasse, Bronnerbau oder die Weißhoferstraße 2 und Grundstückserwer-
be für die Realisierung der Gartenschau 2031. 

Gesamthaushalt 2022
Entwicklung der Verschuldung und der Investitionstätigkeiten
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Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser Mitarbeiter und Kollege

Frank Müller

nach schwerer Krankheit im Alter von 56 Jahren verstorben ist.

Herr Müller wurde am 01.02.2018 als Facharbeiter im Tief- und Straßenbau 
beim Baubetriebshof der Stadtverwaltung Bretten eingestellt. Er erfüllte 
seine Aufgaben pflichtbewusst mit sehr großem Engagement und fachlicher 
Kompetenz. Durch seine freundliche und hilfsbereite Art war er bei Kollegen 
und Vorgesetzten gleichermaßen beliebt und geschätzt.

Die Stadt Bretten ist Herrn Frank Müller zu großem Dank verpflichtet. Wir 
verlieren mit ihm einen geschätzten Mitarbeiter, den wir in guter Erinnerung 
behalten werden.

Unser Mitgefühl gehört seinen Hinterbliebenen.

Martin Wolff    Matthias Pittinger
Oberbürgermeister   Personalratsvorsitzender 

in den unterschiedlichsten Berufen, um die vielfältigen kommunalen Auf-
gaben service- und bürgerorientiert erledigen zu können.
Haben Sie Interesse an einer Arbeit mit kompetenten Kolleginnen
und Kollegen nahe am Menschen und im Sinne einer guten Entwicklung 
unserer Stadt?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Auf unserer Homepage finden Sie unter www.bretten.de/stadt-rathaus-
verwaltung/stellenangebote aktuell folgende ausführliche
Stellenausschreibungen:

• Leitung des Kämmereiamtes (Fachbedienstete/r (m/w/d) für das 
    Finanzwesen nach § 116 GemO)

• Sachbearbeiter/in (m/w/d) im Sachgebiet Haushalt und Finanzen

• Dipl. Verwaltungswirt/in (FH)/ Bachelor of Arts - Public Management
   Mitarbeiter/in (m/w/d) in der Schulverwaltung.

• Hausmeister/in (m/w/d) für die Grundschule Bretten-Neibsheim in   
    Teilzeit

• Einführungspraktikum im Rahmen des Studiums Bachelor of Arts -       
   Public Management (m/w/d)

• mehrere Praktikumsstellen (m/w/d) für die Praxisphase im Rahmen des 
   Studiums Bachelor of Arts - Public Management in verschiedenen Ver-
   tiefungsbereichen

Bei unseren Gesellschaften:
Abwasserverband Weißach- und Oberes Saalbachtal
• Mitarbeiter/-in (m/w/d) für unsere technische Instandhaltung.

BRETTENBRETTEN
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Höpfinger (Tel.07252/921-130) 
gerne zur Verfügung.  Sollten Sie kein für Sie geeignetes Stellenan-
gebot gefunden haben, besuchen Sie unsere Homepage zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut.

               

Die Stadt Bretten sucht engagierte 

und motivierte Fachkräfte

Verkehrshinweise

Unsere Verkehrshinweise finden Sie unter: 
www.bretten.de/wirtschaftenergie-umwelt/baustelleninfos-bretten

Wochenmarkt auf dem 
Marktplatz

Veröffentlichung nur noch 
mit schriftlicher Zustimmung

Standesamtliche Meldungen

Falls Sie eine Veröffentlichung im Amtsblatt wünschen, teilen Sie bitte die 
Namen, Telefonnummer, Adresse und das entsprechende Datum der Presse-
stelle mit: per Email an presse@bretten.de oder postalisch an Stadtverwaltung 
Bretten, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten.

Brettener Wochenmarkt

Jeden Mittwoch und Samstag von 8 – 13 Uhr finden Sie die ganze Frische 
der Region an einem Platz.

Weil frisch einfach lecker ist!

+++ David Stiny hat den Obst- und Gemüsestand seiner Mutter übernommen. 
Herzlich Willkommen auf dem Brettener Wochenmarkt – wir wünschen 
einen guten Start! +++

+++ Der Bauernhof Stahl befindet sich bis voraussichtlich 9. April in der 
Winterpause. +++ 

Aktuell besteht auf dem Wochenmarkt keine Maskenpflicht, sofern der 
Mindestabstand von 1,50 m eingehalten werden kann. Wir bitten Sie darum, 
aus Rücksicht beim Anstehen und vor den Ständen eine Maske zu tragen, 
da dort der Mindestabstand nicht zuverlässig eingehalten werden kann.

Bitte beachten Sie auch weiterhin die aktuell geltenden Hygiene- und 
Abstandsregelungen und halten Sie die Richtung der Warteschlangen ein. 
Wir bedanken uns für Ihr Verständnis!

Weitere Infos unter:
www.erlebebretten.de/veranstaltungen-und-maerkte/wochenmarkt

Vollsperrung Weißhofer Straße / Pforzheimer Str.

Aufgrund eines Autokraneinsatzes auf Höhe Weißhofer Galerie wird die 
Weißhofer Str. / Pforzheimer Str. ab Einmündung Sporgasse am Donnerstag, 
03.02.2022, ganztags für den Fahrverkehr gesperrt. Der Fahrverkehr Rich-
tung Wilhelmstr. (B 294) wird innerörtlich auf die bestehende Umleitungs-
strecke auf Grund der Baustelle Sporgasse geleitet. Der Fußgängerverkehr 
ist nicht betroffen

Postweg – Aufhebung Bushaltestelle

Im Zuge der Einbahnregelung der Sporgasse sowie des Engelsbergs 
sind die Haltestellen Gymnasium sowie Sporgasse für die Fahrtrichtung 
Bahnhof jeweils in den Postweg verlegt worden. Auf Grund anhalten-
der verkehrlicher Probleme wird die östliche Ersatzhalte auf Höhe der 
Stadtparkhalle zum 07.02.2022 aufgelöst. Fahrgäste werden gebeten, auf 
die nahegelegene Haltestelle vor dem Bernhardushaus auf Höhe Apothe-
kergasse auszuweichen.

Ein digitaler Treffpunkt für Jugendliche
Skaterplatz, Nachttaxi und Umweltschutz stehen auf der 

Agenda des Jugendgemeinderats

Eine Pandemiepause kommt für den Brettener Jugendgemeinderat nicht in Frage. Digital 
berät sich das Gremium über viele Ideen rund um Bretten und setzt sich für deren Umset-
zung ein.                    Screenshot: JGR Bretten

Mit der Verpflichtung von Amine 
Irmak ist das Gremium des Jugend-
gemeinderats seit vorletzter Woche 
wieder vollzählig. Die Arbeit wird 
der Pandemie geschuldet jedoch 
weiterhin zunächst ausschließlich 
online stattfinden. Eine Evaluierung 
der angedachten Projekte ist in 
einer öffentlichen Sitzung im April 
2022 vorgesehen. Beim digitalen 
Treffen vergangene Woche wurden 
verschiedene Ausschüsse (kleine Ar-
beitsgruppen, die sich spezialisiert 
für die Umsetzung einzelner Projekte 
einsetzen) gebildet: 

• Einführung eines Nachttaxis
• Social Media-Auftritt
• ÖPNV
• Events
• Jugendhaus
• Umweltschutz- und Bepf lan-

zungsprojekt
• Öffentliche Plätze

Gemeinsam mit der Geschäftsstelle 
für den Jugendgemeinderat wird nun 
ein Sitzungsjahresplan für 2022 erar-

beitet. Gegen Ende der Besprechung 
ließ das Gremium seiner Kreativität 
freien Lauf. Im Bereich des ÖPNV 
möchte man die Buswartehäuschen 
der Stadt aufwerten. Der Nachttaxi-
ausschuss traf sich in der vergangenen 
Woche mit dem Amt Stadtentwick-
lung und Bauen und informierte sich 
über die Umsetzbarkeit des Projekts.  
Ein kurzfristiges Projekt stellt die 
Bereitstellung eines Discord-Servers 
zur direkten Kommunikation mit 
dem Jugendgemeinderat dar. Dieser 
wird zunächst für die Mitglieder der  
SMV (SchülerMitVerantwortung) der 
Brettener Schulen zum Test freige-
geben. Jugendlichen soll langfristig 
über dieses Forum die Gelegenheit 
gegeben werden, über ihre Schulen 
und Bretten allgemein zu diskutieren. 
Außerdem ermöglicht es den direkten 
Kontakt zum Jugendgemeinderat.

Weitere Termine: Montag, 14. Febru-
ar 2022, 18 Uhr, Beteiligung des Ju-
gendgemeinderats im Rahmen einer 
Veranstaltung zu "Zukunft: Bretten!"

Lotte Grauer feierte 90. Geburtstag
Glückwünsche an die Trägerin der Bürgermedaille

Lotte Grauer, die vielen Brettenern 
als wahres Urgestein der lokalen Ver-
einslandschaft ein Begriff ist, feierte 
am Sonntag, den 30. Januar ihren 
90. Geburtstag. Sie ist seit Jahrzehn-
ten in unterschiedlichen Bereichen 
ehrenamtlich tätig. Und auch heut-
zutage, mit 90 Jahren, fährt sie jeden 
Samstag gemeinsam mit Freundinnen 
Seniorinnen und Senioren vom Seni-
orenzentrum „Im Brückle“ spazieren, 
die auf den Rollstuhl angewiesen 
sind. „Zufriedenheit ist ein Stück 
Gesundheit“, das sei ihr Lebensmotto 
und: „Wenn ich Geschäft habe, dann 
geht es mir gut“, erklärte sie beim Be-
such von Oberbürgermeister Martin 
Wolff, der ihr auch im Namen der 
Stadt Bretten für ihre Lebensleistung 
dankte und eine Urkunde von Baden-
Württembergs Ministerpräsidenten 
Winfried Kretschmann sowie Präsen-
te überreichte. „Lotte Grauer ist eine 
Persönlichkeit, die sich in besonderer 
Weise um die Allgemeinheit - vor 
allen Dingen im sozialen Bereich - 
verdient gemacht hat. Sie ist einfach 
bewundernswert“, so der OB. 

Über 50 Jahre lang hat sie in der 
Vereinigung Alt Brettheim die Kin-
dergruppe während des sonntägli-
chen Festumzugs betreut und zum 

Gelingen des Peter-und-Paul-Festes 
beigetragen. Außerdem war sie 35 
Jahre in der Vorstandschaft des Ver-
einigten Gesangvereins 1847 Bretten 
e.V.. Für den Musikverein Stadtka-
pelle e.V. wirkte sie viele Jahre bei 
der Brettener Bütt mit. Auch bei der 
Freizeit „Urlaub ohne Koffer“ hat sie 
mehr als ein Vierteljahrhundert das 
Küchenteam geleitet und durch ihr 
Engagement das Leben vieler älterer 
Menschen bereichert. Gleichzeitig 
kochte sie für den Turnverein Bretten 
jahrelang bei Jugendfreizeiten. 18 
Jahre lang war sie als Kirchenälteste 
der Evangelischen Kirchengemeinde 
Bretten aktiv und auch beim „Festival 
der guten Taten e.V.“ an der Organisa-
tion der verschiedenen Veranstaltun-
gen und Aktionen beteiligt. Für dieses 
vielfältige Engagement wurde sie 2017 
im Rahmen des Ehrungsabends von 
OB Wolff mit der Bürgermedaille der 
Stadt Bretten ausgezeichnet, ein Jahr 
später erhielt sie die Verdienstmedaille 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland. 
Üblicherweise hätte für Lotte Grauer 
als Trägerin der Bürgermedaille ein 
Empfang im Rathaus stattgefunden. 
Dieser wurde jedoch auf Grund der 
aktuellen Corona-Situation frühzeitig 
abgesagt.

Öffentliche Bekanntmachung
Friedhof Bretten, Feld 11, Nr. 298

Die Ruhezeit der Grabstätte von Elsa und Johann Naumann ist abgelaufen.

Die Nutzungsberechtigten werden gebeten, sich mit der Friedhofsver-
waltung Bretten, Zimmer 227, Untere Kirchgasse 9, 75015 Bretten, Tel. 
07252/921-324, in Verbindung zu setzen.

Aufruf: Vorschläge für Ehrungen
Der nächste Ehrungsabend findet am 21. Oktober statt

In Bretten sind zahlreiche Bürgerin-
nen und Bürger in den unterschied-
lichsten gesellschaftlichen Bereichen 
freiwillig engagiert und leisten so 
einen unverzichtbaren Beitrag für die 
Stadtgemeinschaft. Dieses ehrenamt-
liche Engagement würdigt die Stadt 
Bretten auch 2022 im Rahmen eines 
Ehrenabends. Dieser ist für den Frei-
tag, 21.10.2022 geplant. Bei der Ver-
anstaltung werden verdiente freiwillig 
tätige Vereinsmitglieder, Blutspender 
und Lebensretter wie die aktiven 
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 
geehrt sowie gegebenenfalls Ehrungen 
für langjährige ehrenamtliche Tätig-
keit vorgenommen. Herausragende 
Leistungen in sonstigen Bereichen, 
beispielsweise eine Auszeichnung bei 
einem Wettbewerb oder besondere 
berufliche Erfolge, wie der Erwerb 

des Silbernen oder Goldenen Meis-
terbriefes, werden ebenfalls geehrt.
Nach § 3 der Ehrenordnung der 
Stadt Bretten vom 01.10.2019 wird 
die Ehrennadel für verdiente, eh-
renamtlich Tätige in Vereinen oder 
sonstigen Bereichen an Persönlich-
keiten verliehen, die sich während 
jahrelanger, ehrenamtlicher Tätigkeit 
in der Vorstandschaft und in weiteren 
Einzelbereichen in Brettener Vereinen 
und Organisationen oder in sonsti-
gem ehrenamtlich herausragendem 
Engagement besondere Verdienste 
erworben und damit besonderen Bür-
gersinn bewiesen haben. Sie erhalten 
nach 10 Jahren die Ehrennadel in 
Bronze, nach 15 Jahren die Ehrenna-
del in Silber und nach 20 Jahren die 
Ehrennadel in Gold. 

Aufgerufen sind nun die Vertreter und 
Verantwortlichen der Vereine und Or-
ganisationen, langjährig ehrenamtlich 
Tätige zu benennen und Ehrungs-
vorschläge nach der Ehrenordnung 
der Stadt Bretten bis spätestens zum 
30.04.2022 abzugeben. 
Die Ehrenordnung und das Vor-
schlagsformular für die Verleihung 
der Ehrennadel finden Sie auf der 
städtischen Engagementplattform 
www.engagement-bretten.de.
Vorschläge für Ehrungen in sonstigen 
Bereichen können Sie uns gerne, 
mit kurzer Begründung, per E-Mail 
zukommen lassen. 

Für weitere Auskünfte steht Ihnen 
gerne Herr Ramthun, Beauftragter 
für bürgerschaftliches Engagement 
und Bürgerbeteiligung, unter der Tel. 
07252/921-127 oder per Email (enga-
gement@bretten.de) zur Verfügung.

Am Freitag, den 21. Oktober 2022 ehrt die 
Stadt Bretten das ehrenamtliche Engagemet 
zahlreicher Bürgerinnen und Bürger im 
Rahmen des Ehrungsabends. 

Foto: Stadt Bretten

Oberbürgermeister Martin Wolff gratulierte Lotte Grauer und überreichte ihr ein Bild mit 
dem Stadtwappen
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Kommunalpolitik direkt im Amtsblatt

CDU die aktiven

Für den Inhalt der Fraktionsbeiträge sind die Fraktionen und 
die ihnen gleichgestellten Gruppierungen selbst verantwortlich.

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.

Erst die Pflicht, dann die Kür: Keine Anträge zum Haushalt
die CDU-Fraktion hat im Rahmen der Haushaltsklausur 2022 keine Anträge 
gestellt. 
In den letzten Jahren war es für die CDU-Fraktion eine Selbstverständlichkeit, 
für jedes Haushaltsjahr   Anträge   einzureichen,   die   letztendlich   den   
Bürger*innen   zugute gekommen sind. Allein im Jahr 2021 waren es zwölf 
Anträge, von denen inzwischen zehn Anträge realisiert wurden oder aktuell 
in Bearbeitung sind. So wurden beispielsweise neue Abstelleinrichtungen   für   
Fahrräder, Zebrastreifen   und   Beleuchtung   beim Kindergarten   Senfkorn, 
neue   Spielpunkte   in   der   Fußgängerzone und   eine   neue, provisorische 
Treppenanlage vom Promenadenweg zur Sporgasse eingerichtet. Auf Antrag 
der CDU-Fraktion werden außerdem in diesem Jahr die Brunnenanlagen der 
Innenstadt   von   Frischwasser-   auf   Umlaufbetrieb   inklusive   Zisternen   und
Pumpanlagen   umgebaut .   Ein   Beitrag   zur   Minimierung   des Trinkwas-
serverbrauchs.  Aufgrund der defizitären Situation des Haushalts für 2022 
legt die CDU-Fraktion entsprechend einem internen Beschluss folgerichtig 
aktuell keine neuen Anträge vor. So lange der städtische Haushalt im Minus 
steht erscheint es uns nicht verantwortbar zu sein, zusätzliche Forderungen 
zu stellen. Die Stadtverwaltung hat zunächst ihre originären Pflichtaufgaben 
zu erfüllen, bevor Zusatzwünsche erfüllt werden können. Und dies werden 
wir sehr aufmerksam begleiten.

Wir werden die Schulen weiterhin konstruktiv begleiten

Bretten spielt in unserer Region auch als Schulstadt eine bedeutende Rolle. Um 
diesen guten Qualitätsstandard auch in Zukunft erhalten zu können, bedarf   
es   ständiger   kostenintensiver   Investitionen   in   unsere Schulen. Aktuell 
sind jetzt wiederholt hohe Investitionen in die Johann-Peter-Hebel Gemein-
schaftsschule erforderlich.   Die   Sanierungsmaßnahmen   beziehen   sich
schwerpunktmäßig   auf   Barrierefreiheit   und   Brandschutz.   Auch   einige 
Klassenräume müssen aufgrund wegfallender Flächen ersetzt werden.  Die 
CDU-Fraktion bedankt sich bei der Verwaltung, die in einem sehr aufwändigen,   
soliden   Verfahren   die   Planungsleistungen   an   die Fachplanungsfirmen 
vergeben hat.   Weitere Schulen stehen bereits in der Warteschleife. Wir werden 
genau darauf achten, dass die von uns genehmigten Gelder nicht wieder aus
dem Ruder laufen und werden gleichzeitig die Schulen weiterhin konstruktiv 
begleiten.

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren

Die Neuberechnung der gesplitteten Abwassergebühr ergibt nur eine gering-
fügige Erhöhung der Niederschlagswassergebühr, der wir zustimmen konnten. 
Für die nächste Neuberechnung legt die CDU-Fraktion Wert darauf, dass 
das Verhältnis von Schmutz- und Niederschlagswassergebühr gleichbleibt. 
Ansonsten würde eine stärkere Erhöhung der Niederschlagswassergebühr 
insbesondere die Stadtteilbewohner benachteiligen, da diese vermehrt große, 
versiegelte Flächen besitzen. 
Künftig müssen wir mit einer Erhöhung der Abwassergebühren rechnen, 
denn die vierte Reinigungsstufe, mit der unsere Kläranlage nachgerüstet wer-
den muss, kostet unsere Mitgliedergemeinden über vierzig Millionen Euro. 
Umweltschutz und Gesundheit kosten Geld.

Ihre CDU-Fraktion
Martin Knecht, Bernd Neuschl, Kurt Dickemann, Dr. Joachim Leitz, Isabel 
Pfeil und Ulrich Schick

Die Schulverwaltung informiert zum Schuljahr 2022/2023: 
Übergang in die 5. Klassen

Aufgrund der Corona-Pandemie finden wie bereits im Vorjahr keine Präsenz-Info-Veranstaltungen statt. Eltern und Schüler/innen der vierten Klassen der Grundschulen können sich online auf den 
Homepages der weiterführenden Schulen über Schulprofile, Wahlpflichtbereiche, Projektorientiertes Arbeiten, Leistungsanforderungen, Mittagsverpflegung etc. informieren. Details siehe unten,
bei der jeweiligen Schule.

Das jeweilige Schulleitungsteam und die Lehrkräfte werden digital über die Schule informieren und Fragen beantworten.

Weitere Informationen zu den Schulanmeldungen folgen in Kürze.

Digitale Informationsveranstaltungen

digitale Info-
Veranstaltungen

Schule Werkrealschule   
Schillerschule

Gemeinschaftsschule
Johann-Peter-Hebel-Schule 

Max-Planck-Realschule Melanchthon-Gymnasium Edith-Stein-Gymnasium

Fr 04.02.2022 
17.00 - 18.00 Uhr 

Videochat: "Schillerschule
hautnah online - Schulanfänger"
Link zur Veranstaltung: https://
meet-kmz.landkreiskarlsruhe.
de/schillerschulehautnah
Passwort erhalten Sie im
Sekretariat (Tel: 072525/947370) 

Am Samstag, 19.02.2022 
finden von 10.00 bis 13.00 Uhr 
individuelle Führungen 
durch die Schule statt. Eine 
telefonische telefonische Anmel-
dung unter 07252/94730 oder 
per E-Mail unter sekretariat@
gmsbretten.de ist erforderlich. 

Am Montag, 14.02.2022 fin-
det um 18.30 Uhr zudem eine 
Online-Info-Veranstaltung 
statt. Den Link zum Online-
Meeting finden Sie rechtzeitig 
unter der Rubrik Aktuelles / 
Presse der Homepage der JPH.

Fr 18.02.2022
um 17.00 Uhr

Di 22.02.2022
um 15.00 Uhr

"Digitale 
Informationsveranstaltung"

Anmeldung bitte über
www.mprbretten.de
Ein Link wird dann 

zugeschickt.

Virtueller Rundgang sowie 
Infos und Formulare 

unter www.mgbretten.de

„Virtuelle Präsentation“ der 
Schule 

unter www.esg-bretten.de

Ausbildung zu sozialpädagogischen Assistenten

Um dem steigenden Bedarf an gut 
ausgebildetem Personal für den Aus-
bau der frühkindlichen Betreuungs-
angebote gerecht werden zu können, 
wird an den Beruflichen Schulen 
Bretten ab dem Schuljahr 2022/2023 
die Ausbildung zur staatlich aner-
kannten sozialpädagogischen Assis-
tentin / zum staatlich anerkannten 
sozialpädagogischen Assistenten 
angeboten (3BFSAIT).                       
Für Deckung des Bedarfs an quali-
fizierten Fachkräften ist eine enge 
Kooperation zwischen Theorie und 
Praxis notwendig. Die Besonderheit 

dieser praxisorientierten Ausbildung 
ist deshalb ihr dualorientierter Charak-
ter in der Zusammenarbeit zwischen 
Schule und Kinderbetreuungseinrich-
tung. Zudem wird eine Ausbildungs-
vergütung gezahlt. 
Die dreijährige Ausbildung befähigt 
dazu, in Einrichtungen der öffentli-
chen und freien Träger als Fachkraft 
bei der Erziehung, Bildung, Pflege 
und Betreuung von Kindern mitzu-
wirken. Anmeldeschluss: 1. März 2022
Weitere Informationen auf der Home-
page www.bsb-bretten.de oder per 
Mail sekretariat@bsb-bretten.de

Neue Schulart an den BSB
Virtueller Informationssamstag an den BSB
Bildungswege werden digital vorgestellt

Die Beruf lichen Schulen Bretten 
öffnen im Rahmen eines digitalen 
Informationstages am Samstag, den 
12. Februar 2022 von 10:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr ihre virtuellen Klas-
senzimmer. Dabei werden auf der 
Homepage die angebotenen Bil-
dungswege vom Hauptschulabschluss 
über den mittleren Bildungsabschluss 

bis hin zur Fachhochschulreife 
und dem Abitur vorgestellt. Pro-
f ilspezifische Informationen zu 
umfangreichen beruf lichen Aus-
bildungs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten runden das Angebot ab. 
Anmeldeschluss für den Schulstart 
im September ist der 1. März 2022.                                                                                 
Weitere Infos: www.bsb-bretten.de  

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

das von der Mehrheit des Gemeinderates beschlossene „Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept“ ist in seinen Grundzügen jetzt fertig und beinhaltet Themen, 
wie „Lebensraum, Arbeit, Versorgung, Soziales, Kultur und Wohnen“.
Die Bürger wurden eingeladen und knapp 30 Bürger sind der Einladung gefolgt, 
um ihre Vorstellungen von Bretten und seinen Stadtteilen in das Konzept mit 
einzuarbeiten. Die AKTIVEN bedauern, dass nur knapp 30 Bürgerinnen und 
Bürger dieser direkten Bürgerbeteiligung gefolgt sind.
Nun soll mit zwei Veranstaltungen versucht werden, auch die Vorstellungen 
der Jugend in das Konzept auf zu nehmen.
Ca. 40,000 Euro wird die Erstellung des Programmes kosten, wobei die AKTI-
VEN kritisieren, dass das Zwischenergebnis zu viele Allgemeinplätze enthält, 
die für jede Gemeinde gelten könnten. Bretten spezifisches sei wenig zu finden. 
Hier fordern die AKTIVEN Nachbesserungen.

Moderat werden in den nächsten Wochen die Abwassergebühren steigen, da 
hohe Investitionen im Bereich der Kläranalagen nötig werden.

Froh sind die AKTIVEN, dass auf der vorletzten Gemeinderatssitzung die 
Erhöhung der Grundsteuer und Gewerbesteuer verhindert werden konnte, 
was von der Verwaltung gefordert wurde.
Mit besten Wünschen für das Jahr 2022

verbleiben
Armin Schulz, Wolfgang Lübeck, Aaron Treut und Jörg Biermann

Bahnhofshalle in Bretten nur noch werktags geöffnet
Vermehrte Vandalismusvorfälle zwangen die Deutsche Bahn 

zu dieser Entscheidung

Ab Februar wird die Wartehalle des 
Brettener Bahnhofs nur noch werktags 
(Montag bis Freitag) zwischen 5:30 Uhr 
und 19:00 Uhr geöffnet sein. Dies soll 
den Reisenden im Pendlerverkehr in 
der kalten Jahreszeit Unterschlupf 
ermöglichen.

In der jüngeren Vergangenheit kam es 
vermehrt zu Vorfällen von Vandalis-
mus in der Brettener Bahnhofshalle. 
Die Deutsche Bahn hat diesbezüglich 

diverse Hausverbote nach 16 Uhr aus-
gestellt, da Personen, die Verwüstun-
gen anrichten, erst zu später Stunde 
in der Halle sind. Zum größten Teil 
sind am Bahnhof Pendler unterwegs, 
daher sind, bis auf wenige Ausnahmen 
am Wochenende, viele Reisende nicht 
von den Einschränkungen betroffen.

„Die Bahnhofshalle befand sich häufig 
in einem erschreckenden Zustand. 
Aufgrund von wiederholtem Vanda-
lismus und missbräuchlicher Nutzung 
der Wartehalle, kann ich die Entschei-
dung der Deutschen Bahn, die Halle 
über die Abend- und Nachtstunden zu 
schließen, nachvollziehen“, so Ober-
bürgermeister Martin Wolff.

Die Fahrgäste werden mit einem 
Aushang an den Eingangstüren der 
Bahnhofshalle über die Umstände 
informiert. Außerdem werden dort 
Bilder gezeigt, die den Bürgern auf-
zeigen sollen, warum diese Maßnahme 
eingeleitet wurde.

Mit dieser Lösung möchte die Deut-
sche Bahn die Bahnhofshalle zunächst 
bis zum 31. März 2022 geöffnet halten. 

Zerbrochene Glasflaschen, Müll und weitere 
Hinterlassenschaften bewegten die Deutsche 
Bahn zu einer Sperrung der Bahnhofshalle 
am späten Abend, sowie an Wochenenden 
und Feiertagen.                 Foto: Privat

Sie benötigen eine Quarantänebescheinigung für Ihren Arbeitgeber?

Ein Antrag für eine Quarantänebescheinigung zur Vorlage beim Arbeitgeber können Sie telefonisch unter 07252/921-190 stellen. Zudem können diese 
Bescheinigungen auch schriftlich unter coronabescheinigung@bretten.de angefordert werden. Bitte geben Sie dabei Ihren vollständigen Namen und das 
Geburtsdatum an.

Die facebook-Inhalte 
der Stadt Bretten

Besuchen Sie uns www.fa-
cebook.com/bretten.stadt 

Folge uns unter 
#stadtbretten

Die Stadt Bretten ist 
auch auf Instagram 



informiert:

Preisblatt für die Grundversorgung – Strom Komfort
gültig ab 01.04.2022, Stadtwerke Bretten GmbH, Pforzheimer Str. 80-84, 75015 Bretten, Tel. 07252 913-133
Die Preise der Grundversorgung sind auch die Preise für eine Ersatzversorgung durch die Stadtwerke Bretten GmbH

Haushalt, landwirtschaft- 
licher Bedarf

Gewerbe, beruflicher und  
sonstiger Bedarf

bis 31.03.2022
brutto

ab 01.04.2022 
brutto

bis 31.03.2022 
brutto

ab 01.04.2022 
brutto

Grundtarif

Verbrauchspreis Cent/kWh 33,80 35,30 36,76 38,26

Grundpreis Euro/Jahr
(inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler)

94,61 94,61 94,61 94,61

Grundtarif 
mit Schwachlastregelung

Verbrauchspreis Cent/kWh 
außerhalb der Schwachlastzeit (6.00 – 22.00 Uhr)

33,80 35,30 36,76 38,26

Verbrauchspreis Cent/kWh 
innerhalb der Schwachlastzeit (22.00 – 6.00 Uhr)

28,24 29,74 28,24 29,74

Grundpreis Euro/Jahr
(inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler)

121,26 121,26 121,26 121,26

Durchschnittshöchstpreis Cent/kWh 50,22 51,72 50,22 51,72

Leistungstarif Anmerkungen

Die Bruttopreise verstehen sich inkl. 
der Umsatzsteuer von 19% und sind 
gerundet. 
Im Entgelt ist die Konzessionsabgabe 
im Rahmen der „Verordnung über 
Konzessionsabgaben für Strom und 
Gas (Konzessionsabgabenverord-
nung - KAV)“ vom 9.1.1992 enthalten.

Verbrauchspreis Cent/kWh 
außerhalb der Schwachlastzeit (6.00 – 22.00 Uhr) 32,00 33,50

Verbrauchspreis Cent/kWh 
innerhalb der Schwachlastzeit (22.00 – 6.00 Uhr) 28,24 29,74

Grundpreis Euro/Jahr
(inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) 122,52 122,52

Durchschnittshöchstpreis Cent/kWh 50,22 51,72

*Nettopreise für die Ersatzversorgung bei leistungsgemessenen Niederspannungs- und Mittelspannungskunden zuzüglich EEG, KWKG,  
Strom- u. MwSt. Bei niederspannungsseitiger Messung (bei Mittelspannungslieferung) wird die Arbeitsmenge um 4 % erhöht.

Verrechnungspreise  
bei zusätzlichem Bedarf

bis 31.03.2022
brutto

ab 01.04.2022 
brutto

innerhalb der Schwachlastzeit      
0,61 Cent/kWh 
außerhalb der Schwachlastzeit     
1,59 Cent/kWh  
Sollte ein wesentlicher Teil des 
Stromverbrauches (ca. 25%) in der 
Zeit zwischen 22.00 Uhr und 6.00 
Uhr erfolgen, kann die Schwachlast-
regelung von Vorteil sein. 

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne.

Eintarifzähler Euro/Jahr 33,32 33,32

Zweitarifzähler mit Rundsteuergerät  
Euro/Jahr 59,98 59,98

Leistungsmessung mit   
Rundsteuergerät Euro/Jahr

105,32 105,32

Stromwandlersatz Euro/Jahr 25,55 25,55

Tarifschaltgerät einzeln Euro/Jahr 25,55 25,55

Stromzähler mit Vorkassengerät 96,49 96,49

Darstellung der Preisbestandteile der Grundversorgung Komfort Strom (Stand 01.04.2022)

Haushalt Gewerbe

Euro Cent Euro Cent

Grundpreis / Jahr 94,61 94,61

Arbeitspreis / kWh 35,30 38,26

Zusammensetzung des allgemeinen Preises  
und der tatsächlich einfließenden Kostenbelastungen

Im Endpreis sind 19% Umsatzsteuer enthalten. Der allgemeine Preis vor Umsatzsteuer (netto) beträgt:

Grundpreis / Jahr 79,50 79,50

Arbeitspreis / kWh 29,66 32,15

In den Nettopreis fließen ein:

Stromsteuer 2,05 2,05

Konzessionsabgabe 1,59 1,59

 Umlage nach dem  
 Erneuerbare-Energien-Gesetz 3,723 3,723

 Aufschlag nach  
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,378 0,378

 Umlage nach § 19 Absatz 2 NEV 0,437 0,437

 Offshore-Umlage nach § 17 Absatz 5 0,419 0,419

 abla-Umlage nach § 18 0,003 0,003

In den Nettopreis fließen ein:

Netzentgelt pro kWh 6,59 6,59

Messstellenbetrieb 13,50 13,50

Saldo der einfließenden  
Kostenbestandteile 13,50 15,19 13,50 15,19

Rechnerisch ergibt sich damit als Grundversorgeranteil für die vom Grundversorger erbrachten Leistungen (netto):

am verbrauchsabhängigen  
Grundpreis pro Jahr 66,00 66,00

am Arbeitspreis pro verbrauchte  
Kilowattstunde 14,47 16,96

Weitere Informationen zu den Umlagen und Abgaben finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform  
www.netztransparenz.de

Gegenüberstellung der Steuern und Abgaben 31.03.2022 zu 01.04.2022 (Stand 01.04.2022)

31.03.2022 01.04.2022

Stromsteuer 2,05 2,05

Konzessionsabgabe 1,59 1,59

 Umlage nach dem  
 Erneuerbare-Energien-Gesetz 3,723 3,723

 Aufschlag nach  
 Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 0,378 0,378

 Umlage nach § 19 Absatz 2 NEV 0,437 0,437

 Offshore-Umlage nach § 17 Absatz 5 0,419 0,419

 abla-Umlage nach § 18 0,003 0,003

 + Mehrwertsteuer 19 % 19 %

Preisblatt für die Grundversorgung – Gas Komfort
gültig ab 01.04.2022 im Rahmen der Grundversorgung gemäß Energiewirtschaftsgesetz
Stadtwerke Bretten GmbH, Pforzheimer Str. 80-84, 75015 Bretten, Tel. 07252 913-133

bis 31.03.2022
brutto

ab 01.04.2022 
brutto

Kleinverbrauchstarif (vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch 1 – ca. 6.100 kWh) Tariftyp 20GVKOM01

Der Jahresgrundpreis beträgt 32,84 € 32,84 €

Der Arbeitspreis beträgt für alle Verwendungszwecke 10,94 Cent/kWh 11,44 Cent/kWh

Vollversorgungstarif (vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch ab ca. 6.100 – ca. 120.000 kWh) Tariftyp 20GVKOM01

Der Jahresgrundpreis beträgt 182,50 € 182,50 €

Der Arbeitspreis beträgt für alle Verwendungszwecke 8,48 Cent/kWh 8,98 Cent/kWh

Raumheizung und Gewerbe (vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch ab ca.  120.000 kWh) Tariftyp 20GVKOMRG

Der Jahresgrundpreis beträgt bis 60 kW Nennleistung der Verbrauchsanlage 438,11 € 438,11 €

für jedes weitere kW / Monat 0,61 € 0,61 €

Der Arbeitspreis beträgt  8,27 Cent/kWh  8,77 Cent/kWh

Sonderabkommen (vorteilhaft bei einem Jahresverbrauch von 300.000 kWh) Tariftyp 20GVKOM02

Der Jahresgrundpreis beträgt bis 60 kW Nennleistung der Verbrauchsanlage 438,11 € 438,11 €

für jedes weitere kW / Monat 0,61 € 0,61 €

Der Arbeitspreis beträgt  8,12 Cent/kWh  8,62 Cent/kWh

In den Bruttopreisen ist die Erdgassteuer (z. Zt. 0,55 Cent/kWh), der CO²-Preis sowie die Umsatzsteuer (19%) in der gesetzlich 
festgelegten Höhe enthalten. Die Bruttopreise sind auf zwei Stellen gerundet.

Aufgrund unterschiedlicher Wirkungsgrade bei der Erzeugung von Wärme benötigt man für die gleiche nutzbare Wärmemenge 
beim Einsatz von Gas etwa das 1,5-fache an kWh im Vergleich zum Strom.

Allgemeine Bedingungen
1. Der Abnehmer hat den Stadtwerken alle für die Bildung des Tarifpreises notwendigen Angaben zu machen. Er ist verpflichtet, den Stadt- 

werken jede Änderung der tatsächlichen Verhältnisse, die eine Änderung der Tarifgrundlagen zur Folge hat, spätestens zum nächstfolgenden 
Ablesezeitraum mitzuteilen. Die Anzeigepflicht gilt erst dann als erfüllt, wenn die Anzeige von den Stadtwerken schriftlich bestätigt ist.  
Wird bei einer Prüfung festgestellt, dass sich die Verhältnisse geändert haben, ohne dass den Stadtwerken Anzeige gemacht worden ist,  
so kann der Grundpreis für den ganzen Zeitraum seit der letzten Feststellung nachberechnet werden.

2. Macht der Abnehmer von dem ihm eingeräumten Tarifwahlrecht Gebrauch, so ist er an den gewählten Tarif bis zum Ablauf des Kalender- 
jahres gebunden. Die Bindung gilt jeweils für ein weiteres Jahr, wenn der Abnehmer nicht spätestens einen Monat vor Ablauf des Kalender- 
jahres den Stadtwerken schriftlich mitteilt, welche andere Wahl er treffen will.

3. Soweit die Allgemeinen Bedingungen eine vorzeitige Kündigung oder Auflösung des Vertragsverhältnisses vorsehen, wird dieses Recht  
durch die Bindung nach Ziff. 2 nicht berührt. Rückrechnungen finden bei einem Wechsel des Tarifs nicht statt.

Wichtige Tarifhinweise
1. Das Entgelt setzt sich aus dem Arbeitspreis für jede bezogene Kilowattstunde (kWh) und dem Verrechnungspreis bzw. dem jeweiligen  

Grundpreis zusammen. 
Der Grundpreis enthält den Preis für die Bereitstellung der Leistung sowie den Messpreis für eine Messeinrichtung in Höhe von  
2,74 € monatlich. Für jede weitere Messeinrichtung wird ein zusätzlicher Messpreis von 2,74 € monatlich erhoben.

2. Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Grundpreise oder die Arbeitspreise, so werden die Jahresgrundpreise und der 
Gasverbrauch zeitanteilig abgerechnet; bei der Aufteilung des Gasverbrauches werden jahreszeitlich bedingte Verbrauchsschwankungen 
berücksichtigt. Entsprechendes gilt bei der Änderung des Umsatzsteuersatzes.

3. Änderungen dieser Allgemeinen Tarife werden gemäß ihrer öffentlichen Bekanntgabe wirksam.

Thermische Abrechnung von Erdgas
Die gelieferten Erdgasmengen werden in Kubikmeter (m³) gemessen und durch Multiplikation mit dem Verrechnungsbrennwert in die  
verbrauchte Wärmemenge Kilowattstunden (kWh) umgerechnet. 
Der Verrechnungsbrennwert wird nach der technischen Vorschrift G685 des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches aus dem mittleren 
Brennwert Ho,n unter Berücksichtigung der physikalischen Zustandsgrößen des Gases im Betriebszustand (Temperatur und Druck) ermittelt.
Der für den jeweiligen Abrechnungszeitraum gültige Verrechnungsbrennwert wird in der Rechnung ausgedruckt.
Zwischen der dem Kunden zur Verfügung stehenden Nutzenergie einer „Kilowattstunde Gas“ und derjenigen einer „Kilowattstunde Strom“  
besteht aus physikalischen Gründen ein Unterschied, der beim Verbraucher je nach Art des verwendeten Gerätes von 0 bis etwa 30 Prozent 
zugunsten des Stromes betragen kann. Unsere Energieberatung informiert über besonders sparsame Gerätetechnologien.

Wichtiger Hinweis
Im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bretten GmbH dürfen nur Gasgeräte installiert werden, die für den Betrieb mit Erdgas der Qualität „H“ 
geeignet und eingestellt sind.

Folgende Kostenbestandteile sind in der Grund-
versorgung Komfort Gas enthalten:

Energiesteuer 0,55 Cent/kWh

Konzessionsabgabe 0,27 Cent/kWh

Summe 0,82 Cent/kWh
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Das Amtsblatt gerade nicht zur Hand? 
Jetzt können Sie sowohl die aktuelle, als auch ältere
Ausgaben des Amtsblatts online lesen: www.bretten.de

Diedelsheim

Bitte   beachten  Sie,  dass  auf  Grund  der  
aktuellen Situation  kurzfristige  Änderungen  
möglich sind!
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Stadtteilnachrichten

Rinklingen

Anmeldung Grundschule 
Der Termin zur Anmeldung an der 
Grundschule findet am Montag, den 
07.02.2022, von 08.30 Uhr bis 12.30 
Uhr, in der Grundschule statt. 
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Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Diedelsheim am 
Donnerstag, 03.02.2022 um 19.00 
Uhr im Dorfgemeinschaftshaus 
Diedelsheim
Tagesordnung: 
TOP 1 Anfragen und Anregungen 
der Bürger
TOP 2 Neubau eines Mehrfamilien-
hauses Teilabriss, Umnutzung und 
Erweiterung Scheune zu Wohn- und 
Geschäftshaus

** Aufgrund der aktuellen CoronaVO 
gelten in Verbindung mit § 36 Absatz 
1 Gemeindeordnung (Hausrecht des 
Oberbürgermeisters) folgende Be-
stimmungen für Veranstaltungen und 
Sitzungen u.a. der
- Gemeinderäte sowie deren Ausschüsse 
und Beiräte,
- Ortschaftsräte sowie deren Ausschüsse 
und Beiräte,
- sonstige Gremien der Selbstverwaltung

In der Alarmstufe und Alarmstufe II 
der CoronaVO, also aktuell:
• Es gilt die 3-Regelung:
Der Zutritt zum Sitzungssaal ist nur 
nach Vorlage der Nachweise (Geimpft, 
Genesen oder Getestet) möglich. 
Entsprechende Kontrollen finden vor 
Eintritt statt. 
• Für immunisierte BesucherInnen 
dieser Veranstaltung ist die Vorlage 
eines Impf- oder Genesungsausweises 
erforderlich.
• Für nicht-immunisierte BesucherIn-
nen dieser Veranstaltungen ist die Vor-
lage eines Testnachweises (Antigen- oder 
PCR-Test) erforderlich. 
• Es gilt die Pflicht zum Tragen einer 
medizinischen Maske. Innerhalb ge-
schlossener Räume müssen Personen 
ab Vollendung des 18. Lebensjahres 
eine Atemschutzmaske (FFP2 oder 
vergleichbar) tragen. 

In der Basisstufe und Warnstufe der 
CoronaVO:
• Für immunisierte BesucherInnen 
dieser Veranstaltung ist die Vorlage 
eines Impf- oder Genesungsausweis 
nicht erforderlich.
• Für nicht-immunisierte BesucherIn-
nen dieser Veranstaltungen ist die Vor-
lage eines Testnachweises (Antigen- oder 
PCR-Test) nicht erforderlich. 
• Die Pflicht zum Tragen einer medi-
zinischen (oder höherwertigen) Maske 
besteht. 

Bitte beachten Sie: Änderungen 
werden auf der Homepage der Stadt 
Bretten bekanntgegeben.
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Öffentliche Bekanntmachung
5. Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwas-

serbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS)
vom 15.12.2009

Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg 
(WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) 
und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für 
Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt Bretten am 
25. Januar 2022 folgende Änderungssatzung beschlossen:

ARTIKEL 1

§ 42 erhält folgende Fassung:

Höhe der Abwassergebühr
(1) Die Schmutzwassergebühr (§ 40) sowie die Gebühr für sonstige Einlei-
tungen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Schmutzwasser oder Wasser 1,56 Euro.
(2) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40 a) beträgt je m² abflussrelevante 
Fläche und Jahr 0,54 Euro.
(3) Beginnt oder endet die gebührenpflichtige Benutzung in den Fällen des 
§ 40 a während des Veranlagungszeitraumes, wird für jeden Kalendermo-
nat, in dem die Gebührenpflicht besteht, ein Zwölftel der Jahresgebühr 
angesetzt.

ARTIKEL 2

Diese Satzung tritt zum 01. April 2022 in Kraft.

Bretten, 25.01.2022
Wolff, Oberbürgermeister

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO 
erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, 
innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber 
der Stadt Bretten geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig 
zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch 
später geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind oder der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO 
wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter eine 
Verfahrensverletzung gerügt hat.

Ruit

Einladung zur Sitzung des Ort-
schaftsrates Ruit am Donnerstag, 
10.02.2022 um 18:30 Uhr in die 
Festhalle Ruit
Tagesordnung: 
TOP 1: Anhörung zu Bauanträgen
TOP 2: Rückmeldung aus der Haus-
haltsklausur 2022
TOP 3: Aktueller Stand der Ortsbege-
hungsliste – Ruiter Projekte
TOP 4: Weiterführung des Dorfent-
wicklungskonzeptes Ruit
TOP 5: Terminschiene Innerörtliche 
Entwicklung
TOP 6: Verschiedenes
TOP 7: Anfragen und Anregungen der 
Bürgerinnen und Bürger
**
Mit freundlichen Grüßen
Aaron Treut
Ortsvorsteher

Fundsachen
Am Grillplatz wurde eine grün-schwar-
ze Lesebrille gefunden.
Auf dem Hausdach einer Anwohnerin 
„Zum Rechberg“ wurde eine rote 
Drohne (Spielzeug) gefunden, die 
wohl versehentlich dort gelandet ist 
und bei der Ortsverwaltung abgege-
ben wurde. 
Beides kann zu den gewohnten Öff-
nungszeiten bei der Ortsverwaltung, 
Hauptstraße 17,  abgeholt werden. 

Bauerbach

EINLADUNG zur Sitzung des 
Ortschaftsrates am Montag, 07. 
Februar 2022, 19:30 Uhr, in der 
Sporthalle Bauerbach

Öffentlicher Teil
TOP 1 Bürgerfragestunde
TOP 2 Lebensmittelautomaten
TOP 3 Bauanträge
TOP 4 Baugebiet „Obere Krautgär-
ten“ - Sachstandsbericht
TOP 5 Verschiedenes
**
Mit freundlichen Grüßen 
Torsten Müller
Ortsvorsteher

Brennholzversteigerung
Für den Ortsteil Ruit erfolgt die 
Holzausgabe auf dem Weg einer Ver-
steigerung am

Donnerstag, den 17. Februar 2022 
um 18.00 Uhr in der Festhalle Ruit.

Lagepläne und Preisanschläge können 
ab Donnerstag, den 03.02.2022 in der 
Ortsverwaltung Ruit, nach telefoni-
scher Terminvereinbarung abgeholt 
werden.
Die Öffnungszeiten sind jeweils 
dienstags und mittwochs von 09.00 bis 
12:00 Uhr und donnerstags von 15:30 
bis 18:30 Uhr.
Für das Arbeiten im Stadtwald mit der 
Motorsäge ist ein Motorsägen Führer-
schein erforderlich. Die Holzausgabe 
erfolgt gegen Barzahlung. Wer sein 
Holz vom letzten Jahr noch nicht voll-
ständig aufgearbeitet hat, kann kein 
neues Holzlos erwerben. Es erfolgt 
keine Holzabgabe an gewerbliche 
Unternehmer oder Weiterverkäufer.
Bei der Versteigerung wird auf 
die aktuell geltenden Corona 
Vorschriften hingewiesen. FFP2- 
Masken sind zu tragen und Min-
destabstände einzuhalten.

Büchig

Fundsache
In der Ortsverwaltung Büchig wurde 
ein Schlüssel (Anhänger Minipokal) 
abgegeben.
Der Eigentümer kann ihn zu den 
Öffnungszeiten der Ortsverwaltung 
abholen.

TOP 3 Stadtkümmerer Michael 
Krüper berichtet von seiner Arbeit im 
Ortsteil Diedelsheim
TOP 4 Rückblick 2021
TOP 5 Bekanntgaben -Verschiede-
nes
**
Mit freundlichen Grüßen
Martin Kern
Ortsvorsteher

Ortsverwaltung bleibt geschlossen
Die Ortsverwaltung bleibt am Mitt-
woch, den 09.02.; 16.02 und 23.02.2022 
geschlossen. In dringenden Angelegen-
heiten wenden Sie sich bitte an den 
Bürgerservice im Rathaus Bretten, Tel.: 
07252/921180 oder an die zuständigen 
Fachämter. 
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Stadt Bretten
Bildung und Kultur
Untere Kirchgasse 9
75015 Bretten

Öffnungszeiten: 
Mo-Do 9-18 Uhr, Fr & Sa 9-13 Uhr 
www.erlebe-bretten.de  

Tourist-Info Bretten
Melanchthonstr. 3  
75015 Bretten  
Tel.: 07252 583710 
Email: touristinfo@bretten

03. März - 31. August 2022
Walheide Wittmer
Eine Brettener Künstlerin der Klassischen Moderne
Walheide Wittmer ist eine typische Vertreterin der Strömungen der ersten 
Jahrhunderthälfte im Südwesten, doch ihr Wirken fand zu Lebzeiten kaum 
Anerkennung. Diese Ausstellung ist eine Hommage an eine außergewöhn-
liche Frau, die ihre vorgegebenen bürgerlichen Pfade verließ, um ihren 
persönlichen Weg in der Kunst zu verwirklichen.
Öffnungszeiten: Sa, So / Feiertage 11 – 17 Uhr, Mi 15 – 19 Uhr, Eintritt frei!

Museum im Schweizer Hof, Engelsberg 9

Lettering - Die Kunst der schönen Buchstaben für Jugendliche, 
AN-20702         
In diesem Kurs schnuppern wir in die verschiedenen Formen des Let-
terings und versuchen uns am Handlettering sowie am Brush Lettering 
mit dem Brush Pen. 
Mi 09.02., 16:00-18:00 Uhr, 11 Euro

Excel-Funktionen WENN und SVERWEIS, AN-50122         
Die Funktionen WENN und SVERWEIS können Sie in Excel für zahlrei-
che Anwendungsfelder verwenden. So steuern und vereinfachen Sie 
mit den Funktionen Abfragen oder beziehen Informationen aus anderen 
Excel-Tabellen ein. 
Do 10.02., 17:00-20:00 Uhr, 36 Euro

Online-Vortrag: TikTok, Houseparty & Co. - Was machen meine 
Kinder da eigentlich?, 221-10530        
In diesem Kurs erfahren Sie, wie diese Medien funktionieren, worauf 
Sie achten sollten und was es mit den Challenges auf sich hat, die in 
vergangenen Jahren sowohl für positive als auch negative Schlagzeilen 
gesorgt haben.
Mi 16.02., 18:00-20:00 Uhr, 10 Euro

Italienisch für Anfänger*innen mit geringen Vorkenntnissen 
(Niveau A 1.2), 221-40912        
Mo 21.02. 17:30-19:00 Uhr, 12 mal, 97 Euro

Spanisch für Anfänger*innen ohne Vorkenntnisse und 
Wiedereinsteiger*innen (Niveau A 1.1), 221-42211        
Mo 21.02., 19:45-21:15 Uhr, 15 mal, 105 Euro

Hatha Yoga Morgen Flow, 221-30128        
Hatha Flow ist eine sehr dynamische Form des Yogas. Durch die flie-
ßenden Bewegungen zwischen den Asanas sind Körper und Geist in 
gleichem Maße gefordert. 
Do 24.02., 09:00-10:15 Uhr, 6 mal, 48 Euro

Angebote der vhs 
Melanchthonstr. 3, Tel.: 07252 583710

Sa 05.02. 11:30-12:15 Uhr
Vorlesezeit in der Stadtbücherei
Abenteuerliche, lustige, schöne und spannende Geschichten für Kinder 
von 5 bis 7 gibt es einmal im Monat in der Kinderbuchabteilung der Stadt-
bücherei. An diesem Samstag erzählt Stadträtin Sibille Elskamp von „Kasi 
Kauz und dem Radau am Biberbau“.
Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung bei der Stadtbücherei erforderlich.
Nächste Vorlesezeit-Termine sind 5. März, 2. April, 7. Mai und 4. Juni

Neue Website für die Stadtbücherei
Im neuen virtuellen Gewand präsentiert sich zum Jahresstart die Stadt-
bücherei. Unter https://bibliotheken.komm.one/bretten/ wurde ein zeit-
gemäßer Internetauftritt geschaffen, der komfortabel, übersichtlich und 
barrierefrei den Zugang zu sämtlichen Angeboten der Stadtbücherei 
bietet. Die Seite passt sich automatisch den Endgeräten an, so ist für 
Smartphones keine zusätzliche App mehr erforderlich.

Stadtbücherei, Untere Kirchgasse 5, 07252 957613

KulturStadt Bretten

Alle öffentlichen Veranstaltungen finden unter Berücksichtigung der 
aktuellen Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
statt. Gegenwärtig gilt die 2G-Regel und FFP2-Maskenpflicht. Ände-
rungen möglich. Bitte beachten Sie die tagesaktuelle Regelung. 

Badische Landesbühne
Do 17.03., 19:30 Uhr, Stadtparkhalle
Der Hauptmann von Köpenick Carl Zuckmayer

Endlich ist es so weit: Nach jahrelanger Haft ist der Schuster Wilhelm Voigt 
zurück in Freiheit. Getrieben vom Wunsch, von nun an ein rechtschaffenes 
Leben zu führen, macht er sich sofort auf Arbeitssuche. Aber das ist leichter 
gesagt als getan! Denn Arbeit bekommt nur, wer eine Aufenthaltsgenehmi-

KulturStadt 
Fr 25.02., 20 Uhr, Bürgersaal
The magic comedy company

Der Magische Zirkel Karlsruhe präsentiert die 
Lach-, Staun- und Zauber-Show der skur-
rilen, schrägen und magischen Künste und 
Fingerfertigkeiten. Freuen Sie sich auf Gert 
Montana, der Grandseigneur der humoristi-
schen Zauberkunst, der mit Tricks und Gags 
und viel Poesie seine Show präsentiert. Mit 
dabei sind: Dave Domino, der die Zuschauer 
auf eine magisch, medizinische Odysee einlädt - immer nach dem Motto: 
„Lachen ist gesund - Staunen aber auch!“. Simon Enderle das jüngste 
Mitglied im Magischen Zirkel Karlsruhe. Simon Enderle zelebriert auf sei-
ne „leise“, charmante Art die „Kunst der kleinen und großen Illusionen“ 
und - last but not least - Simon Schmitt, ein Zauberkünstler, der sich der 
„Königsdisziplin der Zauberkunst“, der Kartenkunst, verschrieben hat. 

Tickets 15 Euro / 11 Euro ermäßigt. 
Tourist-Info Bretten 07252 583710 und an der Abendkasse. 

Freitag, 11.03.22, 19.30 Uhr, Bürgersaal
Klangspuren „WAHNSINNSGEFÜHLE“ 
Lieder von Robert und Clara Schumann, Hanns Eisler, Kurt Weill u.a.
Theresa Immerz, Sopran I Matthias Alteheld, Klavier

Nach längerer Pause kehrt die Reihe KLANGSPUREN mit einem 
schwungvollen und farbenreichen Konzertabend zurück. Die junge und 
hochtalentierte Sopranistin Theresa Immerz präsentiert ein stilistisch breit 
gefächertes Liedprogramm, welches die große Bandbreite menschlicher 
Gefühlsregungen beleuchtet. Dabei stehen Werke des romantischen 
Künstlerehepaars Robert und Clara Schumann ebenso im Fokus wie 
solche des zeitgenössischen Karlsruher Komponisten Wolfgang Rihm. 
Auch das Humorvoll-Kabarettistische wird in Form von Werken Hanns 
Eislers und Kurt Weills seinen Platz finden. Am Klavier wird Theresa Im-
merz begleitet von Prof. Matthias Alteheld, in dessen Liedklasse an der 
Hochschule für Musik Freiburg sie studierte.

Ab Februar im Vorverkauf. Tickets: 14 Euro / 9 Euro ermäßigt. 
Tourist-Info Bretten 07252 583710 und an der Abendkasse. 

Melanchthonhaus
Melanchthonstr. 1, 07252 9441-10, info@melanchthon.com

Fr 18.02., 19 Uhr, Stiftskirche Bretten
Melanchthonkonzert – Sonatenabend für Klavier und Violoncello 
mit Barbara Noeldeke – Violoncello und Dilfuza Imanova – Piano
Veranstalter: Evangelisches Bezirkskantorat Bretten Bruchsal

So 20.02., 17 Uhr, Melanchthonhaus Bretten
Sonntagsvortrag 
von Dr. Matthias Dall`Asta zum 500. Todestag von Johannes Reuchlin 
„Johannes Reuchlin und der junge Melanchthon. Narrative von Kontinu-
ität und Wandel“

gung hat. Und diese bekommt nur, wer Arbeit hat. Aus diesem Teufelskreis 
kommt Voigt auf legalem Weg nicht heraus. Also schlägt er den illegalen 
Weg ein – doch der führt ihn schnurstracks zurück ins Gefängnis. Zehn 
Jahre später wiederholt sich das traurige Spiel. Aber diesmal hat Voigt eine 
bessere Idee und kauft sich eine alte Hauptmannsuniform. Ausgestattet 
mit ihrer Autorität, gelingt ihm ein einzigartiger bürokratischer Racheakt: 
Kurzerhand kommandiert er einen vorbeimarschierenden Zug Soldaten 
ab und besetzt das Köpenicker Rathaus.

Tickets: 13 Euro / 9 Euro ermäßigt (1. Kategorie) und 12 Euro / 8 Euro ermäßigt  
(2. Kategorie). Tourist-Info Bretten 07252 583710 und an der Abendkasse. 
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Mitteilungen aus den Kirchen und religiösen Gemeinschaften 

Evangelische Kirche Kernstadt
Sonntag 06.02.2022 
10:00 Uhr Stiftskirche Gottesdienst Pfr. 
Kammerer
11:15 Uhr Ev. Kirche Gölshausen Gottes-
dienst Pfr. Kammerer
Bei allen Gottesdiensten ist eine Anmel-
dung über die Homepage (www.ev-kirche-
bretten.de) erforderlich.

Stadtteil Büchig 
Sonntag 06.02.2022 
09:30 Uhr Gondelsheim Evang. Kirche
Bitte schauen Sie auf unserer Homepage 
www.dreidabei.de nach.

Stadtteil Diedelsheim
Mittwoch 02.02.2022 
15.30 Uhr KONFI-Unterricht im Gemein-
dezentrum 
Mittwoch 02.02.2022 
19.30 Uhr Kirchenchor 
Freitag 04.02.2022 
16.30 - 18.00 Uhr Mädchenjungschar 2. - 7. 
Klasse im Gemeindezentrum 
Samstag 05.02.2022 
14.00 Uhr Diedelsheim CVJM-Erwachsen-
entraining Indiaca in der Schulturnhalle 
Sonntag4.So.vor der Passionszeit 06.02.2022 
09.00 Uhr Diedelsheim Gottesdienst zur 
Predigtreihe "Unterwegs zu Hause sein 
- Jakobs Traum 1. Mose 28" - Dekanin
U.Trautz
Dienstag 08.02.2022
10.00 - 14.00 Uhr Treff für psychisch kran-
ke Menschen im Gemeindezentrum
Mittwoch 09.02.2022
15.30 Uhr Diedelsheim KONFI-Unterricht 
im Gemeindezentrum
Bitte beachten Sie beim Besuch der Got-
tesdienste, dass eine vorhergehende An-

meldung im Pfarramt oder über das Inter-
netportal unserer Homepage erforderlich 
ist. Das Tragen einer FFP2-Maske ist not-
wendig. Ab 14.02.2022 gilt die 3G-Rege-
lung. Es gelten weiterhin die allgemeinen 
Hygieneregeln!

Stadtteil Dürrenbüchig
Sonntag 4. So.vor der Passionszeit 06.02.2022 
10.00 Uhr Dürrenbüchig Gottesdienst zur 
Predigtreihe "Unterwegs zu Hause sein - Ja-
kobs Traum 1. Mose 28" - Dekanin Trautz

Stadtteil Gölshausen
Donnerstag 03.02.2022 
18:00 Uhr Kirche Probe Posaunenchor 
Sonntag 06.02.2022 
11:15 Uhr Kirche Gottesdienst im Rahmen 
der Predigtreihe Pfr. Kammerer

Stadtteil Neibsheim
Sonntag 06.02.2022 
09:30 Uhr Gondelsheim Evang. Kirche
Bitte schauen Sie auf unserer Homepage 
www.dreidabei.de nach.

Stadtteil Rinklingen
Donnerstag 03.02.2022 
20:00 Uhr Kirche Probe des Posaunencho-
res 
Sonntag 06.02.2022 
08:55 Uhr Kirche Gottesdienst im Rahmen 
der Predigtreihe Pfrin. M. Tomaïdes

Stadtteil Ruit
Sonntag 06.02.2022 
10:15 Uhr Kirche Gottesdienst im Rahmen 
der Predigtreihe Pfrin. M. Tomaïdes
Montag 07.02.2022 
20:00 Uhr Kirche Probe des Kirchencho-
res 

Stadtteil Sprantal
Sonntag 06.02.2022 
10:15 Uhr St. Stephan, Nußbaum Gottes-
dienst Prädikant Volker Geisel

Katholische Kirche
Kernstadt St. Laurentius
Mittwoch 02.02.2022 
09:00 Uhr Festgottesdienst zu Darstellung 
des Herrn Pfr. Maiba
Freitag 04.02.2022 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Sonntag 06.02.2022 
10:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba
Mittwoch 09.02.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Maiba

Pfarrgemeinde Bauerbach 
St. Peter
Mittwoch 02.02.2022 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet 
Mittwoch 02.02.2022 
18:30 Uhr Festgottesdienst zu Darstellung 
des Herrn - mit unseren Kommunionfami-
lien Pfr. Streicher
Samstag 05.02.2022 
08:00 Uhr Rosenkranzgebet -Marienge-
dächtnis 
Sonntag 06.02.2022 
10:30 Uhr Wortgottesfeier 
Mittwoch 09.02.2022 
08:30 Uhr Rosenkranzgebet 
Mittwoch 09.02.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher
Pfarrgemeinde Büchig Hl. Kreuz
Donnerstag 03.02.2022 
18:30 Uhr Festgottesdienst zu Darstellung 
des Herrn Pfr. Streicher
Samstag 05.02.2022 
16:25 Uhr Salve - Gebet 
Sonntag 06.02.2022 
09:00 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher

Pfarrgemeinde Neibsheim 
St. Mauritius
Freitag 04.02.2022 
18:00 Uhr Rosenkranzgebet 
Freitag 04.02.2022 
18:30 Uhr Festgottesdienst zu Darstellung 
des Herrn Pfr. Streicher
Samstag 05.02.2022 
18:30 Uhr Eucharistiefeier Pfr. Streicher

Filialkirche Gondelsheim 
Guter Hirte
Sonntag 06.02.2022 
10:30 Uhr Wortgottesfeier 

Evangelisch-Freikirchliche 
Gemeinde (Baptisten)
Freitag 04.02.2022 
16.30 Uhr Gemeindezentrum, Am Husa-
renbaum 1 Royal Rangers
Freitag 04.02.2022 
19.00 Uhr Gemeindezentrum, Am Husa-
renbaum 1 JUMP Jugend
Sonntag 06.02.2022 
10.00 Uhr Gemeindezentrum, Am Husaren-
baum 1 Gottesdienst & Livestream;www.
efg-bretten.de Pastor Achim Bothe
Mittwoch 09.02.2022 
19.00 Uhr Start UP @home (Hauskreis 18+)

Liebenzeller Gemeinschaft
Bretten, Gartenstr. 2 a
Mittwoch 02.02.2022 
19:30 Uhr Bibelstunde Andreas Geissinger

Christusgemeinde Bretten
Evang. Gemeinschaftsverband A. B.
Freitag 04.02.2022 
19:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Junge Er-
wachsene (ab 21 J.)

Bitte   beachten  Sie,  dass  auf  Grund  
der  aktuellen Situation  kurzfristige  
Änderungen  möglich sind!

Samstag 05.02.2022 
19:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Jugend-
kreis (15 - 21 J.)
Sonntag 06.02.2022 
10:00 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Gottes-
dienst (mit Kinderprogramm)
Sonntag 06.02.2022 
14:30 Uhr Bretten, Im Brückle 7 Bibelstun-
de
Sonntag 06.02.2022 
14:30 Uhr Ruit Bibelstunde in Bretten
Sonntag 06.02.2022 
14:30 Uhr Nußbaum Bibelstunde in Bretten

Jehovas Zeugen Versammlung Bretten
Videokonferenz – Anmeldedaten über 
07252/5864066 jw-bretten@mailbox.
org 
Freitag 04.02.2022 
19:00 Uhr Nach Schätzen aus Gottes Wort 
graben und daraus lernen / Wissenschaft 
und Bibel – kein Widerspruch / Die reine 
Anbetung Jehovas – endlich wiederherge-
stellt!/ (jw.org) 
Sonntag 06.02.2022 
10:00 Uhr Vortrag: Warum man sich jetzt 
Gottes Herrschaft unterordnen sollte und 
Bibelstudium (jw.org)

Neuapostolische Kirche
Gemeinde Bretten
Heilbronner Str. 13
Mittwoch 02.02.2022 
20.00 Uhr Gottesdienst
Sonntag 06.02.2022 
09.30 Uhr Gottesdienst
Mittwoch 09.02.2022 
20.00 Uhr Gottesdienst

Biblische Gemeinde Bretten
Am Hagdorn 5
Mittwoch 02.02.2022 
18:30 Uhr Bibel- und Gebetskreis
Freitag 04.02.2022 
19:00 Uhr Teen- und Jugendkreis (ab 13 
Jahre) nähere Informationen unter Tel. 
07252 / 78024
Sonntag 06.02.2022 
11:00 Uhr Gottesdienst
Mittwoch 09.02.2022 
18:30 Uhr Bibel- und Gebetskreis

ICF Kraichgau
Salzhofen 7
Sonntag, 06.02.2022 
10:30 Uhr Gottesdienst mit Kids-Celebrati-
on vor Ort. 
Serie: Leben wie niemals davor - Den Um-
gang mit Ressourcen kann man lernen | 
Steffen Beck
18:30 Uhr Gottesdienst vor Ort.
Für die Gottesdienste vor Ort ist eine An-
meldung erforderlich.  www.icf-kraichgau.
de/gottesdienst
Wir streamen unsere Gottesdienste um 
9:30 Uhr, 11:15 Uhr und 18:30 Uhr live mit 
Predigt und Worship aus Karlsruhe.
Mehr Infos: www.icf-kraichgau.de/online-
church

Brettener Kinderpass 2022 ist ab jetzt im Bürgerservice verfügbar

Unter dem Namen „Brettener Kinder(s)pass 2022“ ist der Kinderpass der Stadt 
Bretten ab sofort verfügbar. Er soll es ermöglichen, dass Brettener Kinder am 
gesellschaftlichen Leben aktiv teilnehmen und die vielfältigen Erziehungs-, 
Betreuungs-, Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebote in Anspruch nehmen 
können. So gibt es für insgesamt zwei Kurse der VHS Bretten einen Gutschein 
von 50 Prozent. Dies gilt ebenfalls für die Ferienbetreuung der Stadt Bretten 
(Herbst-, Oster-, Pfingst- und Sommerferien), die Bäderwelt Bretten (zehn 
ermäßigte Eintritte) sowie den Tierpark inklusive Begleitperson (je zwei ermä-
ßigte Eintritte) und in diesem Jahr erstmalig auch für den Kletterwald Bretten 
inklusive Begleitperson (je zwei ermäßigte Eintritte). Weitere Ermäßigungen 
werden für das Brettener Melanchthonhaus, die AWO Stadtranderholung sowie 
das Ferienprogramm der Stadt Bretten gewährt. Viele dieser Ermäßigungen 
sind nun erstmals auch für Gondelsheimer Kinder und Jugendliche verfügbar.
Der Brettener Kinderpass kann für Brettener Kinder im Bürgerservice (Untere 
Kirchgasse 9) und für Gondelsheimer Kinder bei der Gemeinde Gondelsheim 
(Bruchsaler Str. 32) beantragt werden.

Wer kann den Brettener Kinderpass bekommen?
1. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres, die ihren Hauptwohnsitz in Bretten haben und
• Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld nach dem SGB II oder
• Sozialhilfe nach dem SGB XII oder
• Wohngeld nach dem WoGG oder
• Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) oder Kin-

derzuschlag nach dem BKGG
beziehen.

2. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres, die ihren Hauptwohnsitz in Bretten haben und in Familien
und Lebensgemeinschaften mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kin-
dern in häuslicher Lebensgemeinschaft leben. Dies können auch Pflege- oder
Adoptivkinder sein.

3. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des
18. Lebensjahres, die ihren Hauptwohnsitz in Bretten haben und die mit einem 
Elternteil in häuslicher Gemeinschaft leben, der allein für deren Pflege und
Erziehung sorgt. Dies können auch Pflege- oder Adoptivkinder sein. Alleiner-
ziehend im Sinne dieser Richtlinien sind nur getrennt lebende oder geschiedene 
Paare, die in keiner Lebensgemeinschaft mit einem neuen Partner leben.

4. Anspruchsberechtigt sind Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. 
Lebensjahres, die ihren Hauptwohnsitz in Bretten haben und in einer Familie
mit einem schwerbehinderten Kind mit einem Grad der Behinderung (GdB)
von mindestens 50% leben. Anspruchsberechtigt sind sowohl die behinderten
als auch die nichtbehinderten Kinder in der Familie.

Informationen über den Kinderpass erhalten Sie im Internet unter www.bretten.
de/familien-soziales-bildung//kinderpass oder im Bürgerservice. 

Für die Anmeldung können Sie gerne das untenstehende Formular 
ausschneiden und uns ausgefüllt zusammen mit einem gegebenenfalls 
notwendigen Nachweis des Anspruchs im Rathaus einwerfen.
„Nutzen Sie gerne diese Möglichkeit der Anmeldung, mit der wir auf 
die aktuelle Corona-Situation reagieren und persönliche Kontakte 
minimieren. Es wird hoffentlich schon bald möglich sein, die vielen 
unterschiedlichen Leistungen unseres Kinderpasses vollständig zu 
nutzen“, so Oberbürgermeister Martin Wolff.

Aus gegebenem Anlass weisen wir 
darauf hin, dass gemäß § 18 Abs. 
4 der Abfallwirtschaftssatzung des 
Landkreises Karlsruhe, die Abfall-
gefäße der Hausmüllabfuhr am 
Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr 
am Gehwegrand bereitzustellen 

sind. Das Herausstellen der Abfall-
gefäße am späten Abend vor dem 
Abfuhrtag wird unter Umständen 
toleriert, wenn keine Beschwerden 
erfolgen und keine übermäßigen 
Beeinträchtigungen vorliegen. 
Die Abfallgefäße sind so bereitzu-

Bereitstellen von Abfallgefäßen im öffentlichen Verkehrsraum
stellen, dass der öffentliche Verkehr, 
vor allem im Bereich des Gehweges, 
nicht behindert oder gefährdet 
wird. Nach der Entleerung sind die 
Abfallgefäße unverzüglich, jedoch 
bis spätestens dem darauf folgen-
den Tag, von den öffentlichen 

Verkehrsf lächen zu entfernen. 
Zudem weisen wir bei Sperrmüll-
sammlungen darauf hin, dass der 
Sperrmüll  auf dem Gehweg der-
art bereitzustellen ist, dass hier-
bei der Fußgängerverkehr nicht 
über Gebühr beeinträchtigt wird. 

Bitte stellen Sie den Sperrmüll 
frühestens ab 19 Uhr am Vor-
abend des Abholtages, spätes-
tens aber am  Abholtag bis 6:30 
Uhr am Straßen-/Gehwegrand des 
jeweiligen Grundstücks bereit. 
So verhindern Sie, dass Ihr Sperr-

müllhaufen über Nacht von Dritten 
durch weitere Abfälle ergänzt wird.
Verstöße hiergegen stellen eine 
Ordnungswidrigkeit dar und wer-
den mit einem Bußgeld geahndet 
werden.
Ihr Ordnungsamt


